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 INTERN 
BETRIEBSANWEISUNG BA.AM.131 

   

Einsatz von Fremdfirmen in Erzeuger - 

und Nebenanlagen   

ANWENDUNGSBEREICH 

ARBEITSPLATZ: HKW Chemnitz Nord II,  HWA, MHKWA, MHKWN, HWN 

ARBEITSBEREICH: Haupt- und Nebenanlagen 

TÄTIGKEIT: Instandhaltung, Wartung und Reinigung der Erzeuger- und Nebenanlagen der HA Erzeugung, Einsatz von 

Fremdfirmen in techn. Anlagen, Gebäuden, Außenbereichen  

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 

       
Entsprechend den Einsatzbereichen und Technologien bestehen verschiedene Gefahren! Beachtung der spezifischen 

Betriebsanweisungen für die Einsatzbereiche. Nachweisliche Unterweisung beachten! 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 

       
 Tragen Sie immer korrekte persönliche Schutzausrüstung (bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gilt Brillenpflicht/Gesichtsschutz, 

Gehörschutz in Lärmbereichen tragen!) 

 Umgang mit offenen Flammen und Rauchen in allen techn. Anlagen verboten! 

 Fremdfirmen sind vor Arbeitsaufnahme standortspezifisch nachweislich zu betrieblichen Regelungen zum Verhalten und zur 

Vermeidung von Gefährdungen am Standort über Zutrittsunterweisung unterweisen 

 Fremdfirmen sind vor Arbeitsaufnahme fachspezifisch durch den zuständigen Fachbereich nachweislich unterweisen 

 Schriftliche Arbeitserlaubnis und Freigaben beim Anlagenbetreiber vor Arbeitsbeginn einholen (z.B. Arbeits-, Befahr-, Heiß-, 

Gerüsterlaubnis)! In Erlaubnis alle spezifischen Gefahren definieren (z.B. Ex-Zone) und Schutzmaßnahmen festlegen 

(Gaswarnmessgerät im HWN oder MHKW bei Arbeiten an Gasleitungen/Abgasleitungen). 

 Nur sachkundiges und eingewiesenes Personal für Arbeiten in/an technischen Anlagen einsetzen und in den zugewiesenen 

Arbeitsbereichen aufhalten! 

 Alleinarbeit nur in Abstimmung mit Anlagenbetreiber 

 Arbeitstägliche An- und Abmeldung aller Tätigkeiten in der Zentralen Warte! 

 Zutritt Unbefugter zu Gefahrenbereichen wirksam verhindern! 

 Gegenseitige Gefährdung vermeiden, andernfalls Abstimmung veranlassen! 

 Nur geeignete, zugelassene und geprüfte Arbeitsmittel verwenden. (z.B. ortsveränderliche elektrische BM) 

 Arbeitsmittel des AG (bspw. Hebezeuge und Flurfördermittel) nur mit Genehmigung und Vor-Ort Einweisung nutzen. 

 Ortsveränderl. elektr. Betriebsmittel mind. über FI-Schutzschalter absichern, bei Arbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung 

Schutztrennung erforderlich! 

 Absturzsicherung verwenden:  Verwenden Sie immer eine Sicherungsleine, falls die Gefahr eines Sturzes aus mindestens 1,8 m 

besteht. 

 Gefahrstoffe/wassergefährdende Stoffe nur in geeigneten Lagern und gekennzeichneten Behältern aufbewahren: bei 

Gefahrstoffeinsatz Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV erstellen! 

Achtung: Erdgas geruchlos – bei Arbeiten an Gasanlage Gasmessgerät erforderlich! 

Achtung: Kein Trinkwasser in den techn. Anlagen – Augenspülflaschen vorhalten! 

 Anlagen sind vor Arbeitsbeginn vollständig freizuschalten/zu entleeren - auf verbleibende Restgefahren prüfen und nachweislich 

hinweisen. 

 Automatische Brandmeldeanlage in den Arbeitsbereichen beachten – bei Gefahr einer Fehlauslösung durch Stäube oder Dämpfe 

betreffende Melder freischalten lassen! 

 Sicherheitseinrichtungen, Absperrschieber und Hauptschalter frei und zugänglich halten. Fluchtwege nicht verstellen!  

 Bei Evakuierung festgelegten Sammelplatz aufsuchen, Sofortige Meldung der Anzahl Mitarbeiter durch Verantwortlichen der 

Fremdfirma an Schichtleiter. 

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN 
 Arbeiten sofort einstellen und Schichtleiter (0371 525 3491)/ Baubetreuer informieren! Bei unmittelbaren Gefahren Notruf absetzen. 

 Betriebliche Anweisungen und Signale beachten ! 

NOTRUF: 0371 525 1112 intern VERHALTEN BEI UNFÄLLEN UND ERSTE HILFE 

 

Je nach Ereignisschwere Erste Hilfe leisten und Notruf absetzen!  

Bei schweren Unfällen kann direkt die 112 abgesetzt werden, dann aber unverzüglich die 0371/ 525 1112 wählen und 

informieren (Schichtleiter). 

Alle anderen Ereignisse (Brand): Notrufnummern intern 0371 525 1112 - anrückende Rettungskräfte durch interne eins 

Verantwortliche einweisen! 

Bei Brand, Evakuierungsalarm oder erheblichen Störungen Gefahrenbereiche unverzüglich verlassen, gegen Zutritt 

sichern, Meldeordnung beachten 

INKRAFTSETZUNG 

 gilt für o.g. Arbeitsbereich ab: 01.08.2024 

 Name Verantwortlicher:   K.-U. Sehr Unterschrift 
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